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►  Theaterpädagogischer Workshop zum Stück „Ein Schaf fürs Leben“ 

 
In diesem szenischen Workshop werden die Themen und Figuren aus dem Stück „Ein 
Schaf fürs Leben“ behandelt, sowie kleine Szenen spielerisch aufgegriffen. Die 
praktischen Übungen können die Tagespflegepersonen mit den Kindern selbst 
durchführen und so auf die Geschichte spielerisch vorbereiten.  
Im Theaterstück geht es um einen hungrigen Wolf, der ein Provinzschaf zu einem 
Ausflug einlädt, um es fernab von Zeugen zu verspeisen. Während des Ausflugs 
entwickelt sich eine Freundschaft zwischen ihnen und der Wolf fragt sich, wie er nun 
seinen neu gewonnenen Freund ohne mit der Wimper zu zucken verspeisen soll. Das 
Stück beschreibt eine zauberhafte Geschichte darüber, wie wichtig es ist, einander 
vorurteilsfrei zu begegnen und welche wunderbaren Momente Freundschaft und 
Vertrauen hervorrufen. 

 

Termin 
 
Sonntag, 01.03.2020 von 14:00 bis 17:15 Uhr 
 

Referentin Katharina Dürr, Theaterpädagogin 

Veranstaltungsort 
Junges Theater Bremerhaven 
Elbinger Platz/Columbusstr. 2 

 

 
 

Für spontan Interessierte sind noch Plätze frei. Bitte melden Sie sich schnellstmöglich direkt bei 
der Volkshochschule im Landkreis Cuxhaven an, Tel.: 04743/92210 oder per Mail an: info@vhs-lk-
cux.de. 
 
 
 
 
 
 
 

                (FORT)BILDUNG 

mailto:info@vhs-lk-cux.de
mailto:info@vhs-lk-cux.de
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■ Masernschutzgesetz 

wir hatten in unserem Weihnachts-Newsletter bereits auf das ab 1.3.20 geltende 
Masernschutzgesetz hingewiesen und möchten Ihnen hiermit nochmals die wichtigsten 
Informationen zusammenfassen: 

 

 Vor der Aufnahme in Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertagesstätten, Schulen, 
Kindertagespflege)  müssen alle Kinder, die mindestens ein Jahr alt sind, 
nachweisen, dass sie die von der Ständigen Impfkommission empfohlenen 
Impfungen gegen Masern erhalten haben.  

 Kinder unter einem Jahr müssen noch keinen Nachweis vorlegen. Kinder ab einem 
Jahr müssen mindestens eine Masern-Schutzimpfung (oder eine Immunität gegen 
Masern) nachweisen und können dann aufgenommen werden. Ab zwei Jahren 
muss der vollständige Masernschutz (zwei Schutzimpfungen) nachgewiesen 
werden.  

 Personen, die in diesen Einrichtungen arbeiten wollen, müssen ebenfalls eine 
vollständige Masern-Schutzimpfung nachweisen.  

 Entsprechend der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission sind Personen mit 
medizinischen Kontraindikationen und Personen, die vor 1971 geboren sind, von der 
Impfpflicht ausgenommen. Das gilt auch für Personen, die die Krankheit bereits 
nachgewiesenermaßen durchlitten haben.  

 Der Nachweis kann durch den Impfausweis, das gelbe Kinderuntersuchungsheft 
oder - bei bereits erlittener Krankheit - ein ärztliches Attest erbracht werden.  

 Liegt eine medizinische Kontraindikation vor, muss diese durch ein ärztliches Attest 
nachgewiesen werden. 

 Kinder, die schon in Kindertagespflege betreut werden, und Tagespflegepersonen, 
die bereits tätig sind, müssen den Nachweis bis zum 31. Juli 2021 erbringen.  

 Nichtgeimpfte Kinder verlieren ihren Rechtsanspruch auf Betreuung und dürfen in 
Kita/Krippe und Kindertagespflege nicht betreut werden.  

 Nichtgeimpftes Personal darf in Gemeinschaftseinrichtungen keine Tätigkeiten 
aufnehmen. Das heißt, dass auch nicht geimpfte Tagespflegepersonen keine 
Tageskinder mehr betreuen dürfen.  

 
 

                SCHON GEWUSST? 
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Für Ihre Praxis heißt das:  

 
Für die Tageskinder: 
Für alle Kinder, die ab dem 1.3.20 bei Ihnen betreut werden sollen, müssen Sie sich von den Eltern 
den entsprechenden Nachweis vorlegen lassen. Kinder, für die kein Nachweis vorgelegt wird, 
dürfen nicht betreut werden. 
 
Für die Kinder, die zum 01.03.2020 bereits in Betreuung sind, gibt es eine Übergangsfrist für das 
Vorlegen des Nachweises bis 31.7.2021. 
 
Wird ein Kind im Säuglingsalter in die Kindertagespflegestelle aufgenommen, muss die 
Kindertagespflegeperson dies unter Angabe der personenbezogenen Daten dem Gesundheitsamt 
melden. Das Gesundheitsamt fordert die Eltern zum entsprechenden Zeitpunkt (zwischen dem 10. 
und 12. Lebensmonat des Kindes) auf, das Kind impfen zu lassen. 
 
Für Sie als Tagespflegeperson: 
Wenn Sie nach 1970 geboren sind und bereits tätig sind, haben Sie eine Frist  bis 31.7.2021, um bei 
Ihrer zuständigen Fachberatung den Nachweis für den Impfschutz vorzulegen (vorausgesetzt Ihre 
Erlaubnis zur Kindertagespflege ist über den 31.07.21 hinaus befristet). 

 
Alle Tagespflegepersonen, die ab dem 1.3.20 eine Erlaubnis zur Kindertagespflege neu beantragen 
(auch wenn diese bereits tätig waren und die bisherige Erlaubnis ausläuft), müssen der zuständigen 
Fachberatung ein Nachweis über einen Masern-Impfschutz oder eine entsprechende Immunität 
vorlegen. Dieser Nachweis kann auch per onlinefax oder PDF-Dokument zugeschickt werden. 

 
Wir sind weiter mit dem örtlichen Gesundheitsamt im Gespräch, um die konkreten Abläufe im 
Landkreis Cuxhaven zu klären. Hierzu wird vom Gesundheitsamt in Abstimmung mit den 
Landesbehörden ein Merkblatt erarbeitet.  
 
Bei weiteren Fragen zum Thema können Sie sich an die Kollegen vom Infektionsschutz im 
Gesundheitsamt wenden, Tel.: 04721/662102. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: 
 
https://www.masernschutz.de/ und  
https://www.bvktp.de/fachberatung/rechtliches/masernschutzgesetz/  

 

 

 

 

https://www.masernschutz.de/
https://www.bvktp.de/fachberatung/rechtliches/masernschutzgesetz/
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■ Unfallversicherung der Tageskinder 

 

Die bisherige Praxis der Landesunfallkassen, dass alle Tageskinder, die von einer 
Tagespflegeperson mit gültiger Erlaubnis zur Kindertagespflege betreut werden, automatisch 
versichert sind (egal ob öffentlich gefördert oder Privatzahler), hat sich nach einem rechtsgültigen 
Urteil geändert. Zukünftig muss der örtliche Jugendhilfeträger über ein Betreuungsverhältnis in 
Kenntnis gesetzt werden. Wir empfehlen Ihnen dazu Folgendes: Sollten Sie Kinder von 
Privatzahlern betreuen, dann weisen Sie die Eltern darauf hin, dass ihr Kind nur unfallversichert ist, 
wenn die Eltern im Jugendamt bei der zuständigen Fachberatung das Betreuungsverhältnis 
bekanntgeben. Hierzu reichen der Name des Kindes, das Geburtsdatum sowie die betreuende 
Tagespflegeperson. Sollten sich Eltern nicht bei der Fachberatung melden (wollen), müsste der 
Unfallschutz über eine private Unfallversicherung des Kindes geregelt werden. 

 
 

 
 
 

■ Erste Hilfe am Kind 

Wir möchten Sie auf folgende Termine für „Erste Hilfe am Kind“ hinweisen: 

 

Termin Ort Anmeldung und nähere Informationen 

06.06.20 Cuxhaven Frau Ehlbeck, DRK, Tel.: 04721/422410 

13.06.20 

 
Otterndorf 

Frau Imeri, DRK, Tel.: 04751/9909-62 
marion.imeri@drk-cuxhaven-hadeln.de 

 

 

 

 

 

              TERMINE 

mailto:marion.imeri@drk-cuxhaven-hadeln.de
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■ Umfrage Resilienz 

Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit untersucht Alja Steinlein die Möglichkeiten von 
Resilienzförderung in Einrichtungen/Betreuungsformen der Frühkindlichen Bildung. Hierfür hat sie 
eine Umfrage erstellt, die sich insbesondere an Kindertagespflegepersonen, Erzieher*innen und 
Sozialpädagog*innen richtet, aber auch durch Eltern beantwortet werden kann. Die Bearbeitung 
nimmt etwa fünf Minuten in Anspruch.  

Wir leiten die Umfrage an Sie weiter mit der Bitte um Beantwortung der Fragen. Diese können 
online ausgefüllt werden unter: https://www.umfrageonline.com/s/4faac18 

Im Anhang der Email befindet sich zudem eine Druckversion der Umfrage. Ausgefüllte Fragebögen 
werden von Frau Finke an Frau Steinlein weitergeleitet. 

Für Ihre Unterstützung wären wir Ihnen sehr dankbar! 

 

 

 
 
 
 
 

Fachberatung Kindertagespflege 
 

Jugendamt des 
Landkreises Cuxhaven 

Rohdestraße 2, 27472 Cuxhaven 
  Telefon: 04721-66-2869 

 
     E-Mail: fksb@landkreis-cuxhaven.de 
            Homepage: www.landkreis-cuxhaven.de
 

                ZU GUTER LETZT... 

              HERAUSGEBER 

https://www.umfrageonline.com/s/4faac18
mailto:fksb@landkreis-cuxhaven.de

